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RS OGH 1933/11/22 3Ob960/33
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1933

Norm

EO §156 Abs2 I

EO §156 Abs2 IIE

EO §156 Abs2 V

Rechtssatz

Die von Ersteher eines Hauses gegen die verp4ichtete Partei geführte Exekution wegen Räumung und Übergabe kann

gegen Familienangehörige des Verp4ichteten nicht vollzogen werden, wenn sie in dem Hause eine eigene Wohnung

inne haben, auch wenn sie ihnen unentgeltlich überlassen worden ist.
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